
 

Urteil des EuGH vom 19.01.2010 - C-555/07 - 

 

EuGH:  

Kündigungsfristen in Deutschland sind europarechtswidrig 

Am 19. Januar 2010 hat der europäischen Gerichtshofes (EuGH) entschieden, dass die 
deutsche Kündigungsschutzregelung in § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB europarechtswidrig ist. 
 
Diese nachfolgende Regelung diskriminiert junge Arbeitnehmer: 
Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der 

Vollendung des 25. Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 

Sie sieht vor, dass Beschäftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr nicht auf die jeweilige 
Kündigungsfrist angerechnet werden.  
 
Ab sofort müssen, auch bei laufenden Verfahren, die deutschen Arbeitsgerichte die 
Beschäftigungszeiten von Arbeitnehmern vor dem 25. Lebensjahr berücksichtigen.  
 
Da die Bestimmung des § 622 Abs. 2 S. 2 BGB nach dem Urteil des EuGH gegen die 
Gleichbehandlungsrichtlinie 2000/78 verstößt, dürfte auch § 2 Abs. 4 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) europarechtswidrig sein. 
 
Nachfolgend die vorstehend zitierten gesetzlichen Regelungen.  
Die europarechtswidrigen Regelungen sind vom Unterzeichner rot markiert worden. 

§ 622 BGB Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann 
mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats 

gekündigt werden. 

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das 
Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen 

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 

2.fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 



 
 

7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der 

Vollendung des 25. Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, 

kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag 
vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die 

abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist. 

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur 
vereinbart werden, 

1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, 

wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird; 

2.wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der 
zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen 
nicht unterschreitet. 

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte 

Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 
Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Die 

einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt. 

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine 
längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. 

______________ 

§ 2 AGG Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses 

Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den 

Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von 
Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und 

Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen 
Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines 

Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 

 



 
 

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung 

einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung 
sowie der praktischen Berufserfahrung, 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung 

oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, 
einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen, 

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, 

6. die sozialen Vergünstigungen, 

7. die Bildung, 

8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche 

Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz. 

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung 

wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche 
Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen. 

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen 

und besonderen Kündigungsschutz. 

____________________ 

Interessierte erhalten das Urteil des EuGH zum Fall „Kücükdeveci“. Mit dem Aktenzeichen  

C-555/07 auf der Homepage des EuGH. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
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